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richtigerweise auch als Rechte im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO
analog bzw. als Rechtsverhältnis nach § 43 Abs. 1 VwGO zu
qualifizieren sind und nach § 61 Nr. 2 VwGO die Beteiligtenfä-
higkeit im Verwaltungsprozess begründen.165

c) Besonderes verfassungsgerichtliches Verfahren in Rhein-
land-Pfalz

Eine besondere Regelung enthält § 23 Abs. 2 Nr. 3 RhPfRiG,
wonach der Ressortminister bei einer Ablehnung seines Wahl-
vorschlags beim RhPfVerfGH die Feststellung beantragen
kann, die Ablehnung sei rechtswidrig erfolgt.166 Diese Bestim-
mung trägt dem Umstand Rechnung, dass der Ressortminister
einerseits gehindert ist, eine Ernennung vorzunehmen, anderer-
seits aber schon aus demokratischen Gründen für die Personal-
auswahl inhaltlich verantwortlich bleibt.167 Entsprechende Ver-
fahren wurden dem Verfassungsgerichtshof zugewiesen, weil
der Verfahrensgegenstand materiell (obschon mangels verfas-
sungsrechtlicher Verankerung nicht verfassungsprozessrecht-
lich) einem Verfassungsstreit angenähert ist.168 Ein klassischer
Organstreit ist das Verfahren freilich nicht, weil neben den be-
zeichneten Organen des Landes auch der betroffene Bewerber
Beteiligter ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 RhPfRiG). Der Richterwahl-
ausschuss kann verpflichtet werden, unter Berücksichtigung
der Rechtsauffassung des Gerichtshofs neu zu entscheiden
(§ 23 Abs. 3 Satz 1 RhPfRiG). Maßstab ist die Rechtmäßigkeit.
Der VerfGH prüft also nicht lediglich spezifisches Verfassungs-
recht, sondern die Einhaltung aller formellen und materiellen
rechtlichen Bindungen des Wahlausschusses. Im Zusammen-
spiel mit der Begründungspflicht der Ausschussentscheidungen
(§ 22 Abs. 3 RhPfRiG) erscheint dies als eine sachgerechte und
balancierte Regelung.

IV. Ausblick und Reform

Die Organisation der Justiz- und Justizverwaltung betrifft
grundlegende Fragen der Staatsstruktur.169 Während das Ge-
richtsverfassung- und Prozessrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG)
sowie im Kern auch das Richterdienstrecht (Art. 74 Abs. 1
Nr. 27 GG) durch ein bundesrechtliches Regelungskorsett fest-
gelegt sind, liegt vor allem in der Personalhoheit ein ganz we-
sentliches Element länderstaatlicher Macht.170 Dies gilt umso

mehr, als sich auch die Bundesgerichtsbarkeit letztlich wieder
aus den Personalreserven der Richterschaft in den Ländern re-
krutiert. Im Recht der Richterwahl zeigt sich eine bunte Vielfalt
landesrechtlich differierender Organisations- und Verfahrens-
modelle. Das Richterdienstrecht liefert insoweit reichhaltiges
Anschauungsmaterial für die Möglichkeiten, die Personalaus-
wahl als Lebensader des öffentlichen Dienstes171 auch abwei-
chend vom traditionellen bürokratischen Modell zu organisie-
ren. Richterwahlen können jedenfalls eine sinnvolle Ergänzung
der exekutivischen Personalverantwortung sein, solange man
keine überzogenen Erwartungen an den Rationalitätsgewinn
stellt. Allerdings sollte ein weiterer Aspekt nicht unbeachtet
bleiben: Auch das Modell der Richterwahl bleibt eingebettet in
ein Richterdienstrecht, das den Richter nur als Laufbahnbeam-
ten kennt. Dies befördert tendenziell eine professionelle und
mentale Abschottung, die durch eine formale Öffnung des
punktuellen Aktes der Personalauswahl nicht aufzubrechen ist.
Es würde sich daher weiterhin lohnen, über eine allgemeine Re-
form des Richterdienstrechts nachzudenken.
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Anspruch auf Abgeltung nicht genommenen
Erholungsurlaubs für in den Ruhestand versetzte
Beamte
Dr. Rolf Zeißig und Dr. Kostja von Keitz

Mit Urteil vom 20.01.2009 hat der EuGH Art. 7 Abs. 2 Richtli-
nie 2003/88/EG dahin ausgelegt, dass er einzelstaatlichem
Recht entgegensteht, wonach nicht genommener Jahresurlaub
am Ende des Arbeitsverhältnisses nicht finanziell vergütet wird,
soweit der Arbeitnehmer krankheitsbedingt seinen Anspruch
auf bezahlten Jahresurlaub nicht ausüben konnte. Das BAG ver-
tritt seither unter Abkehr von seiner ständigen Rechtsprechung
die Auffassung, dass der gesetzliche Mindesturlaub nicht er-
lischt, wenn der Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubsjahres
und/oder Übertragungszeitraums erkrankt und deshalb arbeits-
unfähig gewesen ist. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der zur-

zeit vielfach diskutierten Frage, ob unter Berücksichtigung die-
ser Entscheidung auch einem Beamten ein Anspruch auf
Abgeltung nicht genommenen Erholungsurlaubs zusteht.

I. Einführung

Die Entscheidung des EuGH vom 20.01.20091 hat zu einer
grundlegenden Änderung des Verständnisses der urlaubsrecht-
lichen Bestimmungen im Hinblick auf das Verhältnis zwischen
Erholungsurlaub und Arbeitsunfähigkeit in Deutschland ge-
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